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Das Europäische Parlament, 

— unter Hinweis auf das Schreiben des Vorsitzes des Ausschusses für konstitutionelle Fragen vom 19. Juni 
2012, 

— gestützt auf Artikel 211 seiner Geschäftsordnung, 

1. beschließt, dem Artikel 156 Absatz 1 Unterabsatz 2 seiner Geschäftsordnung die folgende Auslegung 
anzufügen: 

„Im Rahmen eines Pilotprojekts, an dem eine begrenzte Zahl von parlamentarischen Ausschüssen teil
nimmt, können Änderungsanträge elektronisch unterzeichnet werden, vorausgesetzt, dass zum einen die 
teilnehmenden Ausschüsse zugestimmt haben und zum anderen angemessene Maßnahmen ergriffen 
wurden, um die Authentizität der Unterschriften zu gewährleisten.” 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information zu 
übermitteln.
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